
 
An die(den) 
Stadt/Markt/Gemeinde 
Magistrat der Stadt 
 
……………………………………….. 
 
…………. ……………………………………… 
(PLZ)  (Ort) 
 
……………………………………………………. 
(Name des/der Wahlkartenantragstellers/in) 
 
………………………………………. 
(Geburtsdatum) 
 
……………………………………………………. 
(Adresse) 
 
 

Anforderung für die schriftliche Beantragung einer Wahlkarte für 
die Landtagswahl am 3. März 2013 

 
Ich werde mein Wahllokal am Wahltag nicht aufsuchen können und möchte eine 
Wahlkarte anfordern. 
 

Begründung: 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(z. B. Ortsabwesenheit, gesundheitliche Gründe, Auslandsaufenthalt) 
 
 
Meine Reisepassnummer lautet: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
Zustelladresse für meine Wahlkarte (falls obige Adresse davon abweicht) 
 

…………………………………………...……………………………………………………... 
Telefonnummer und/oder E-Mail (wenn Rückfragen erforderlich sind) 
 
Ich ersuche um Besuch durch die fliegende Wahlbehörde am Wahltag (nur bei 
Krankheit/Geh-, Transportunfähigkeit oder Krankenhausaufenthalt usw.) Bitte hier 
angeben, wo Sie am Wahltag von der „fliegenden Wahlbehörde“ besucht werden 
sollen; wenn Sie unten keine Adresse angeben wird Sie die „fliegende Wahlbehörde“ 
am Wahltag an der oben angeführten Adresse aufsuchen: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(genaue Bezeichnung des Ortes z. B. Krankenhaus-Station, Pflegeheim usw., wo Sie 
am Wahltag besucht werden sollen) 

 

………………………………………………………… 

(Unterschrift des/der Antragstellers(in) 

FFOORRMMUULLAARR  „„BBEEAANNTTRRAAGGUUNNGG  EEIINNEERR  WWAAHHLLKKAARRTTEE““ FFÜÜRR DDIIEE NNÖÖ LLAANNDDTTAAGGSSWWAAHHLL  AAMM    33..  MMäärrzz 22001133 



 

Hinweise zur Beantragung einer Wahlkarte: 

 

Beantragung der Wahlkarte: 

Persönlich in Ihrem Gemeindeamt oder schriftlich 

- mit Schreiben (bitte Ausweiskopie mitsenden oder Reisepassnummer angeben *) oder 

- mit Telefax (bitte Ausweiskopie mitsenden oder Reisepassnummer angeben *) oder 

- mit E-Mail (bitte Ausweiskopie mitsenden oder Reisepassnummer angeben *) oder 

- elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signatur (Bürgerkarte) an die Gemeinde.   

*) Es genügt auch, wenn Sie die von Ihrer Gemeinde auf Ihre Wählerverständigungskarte 
aufgedruckte Buchstaben/Ziffernkombination angeben (wenn die Gemeinde dieses Service 
anbietet). 

 

ACHTUNG: WAHLKARTEN KÖNNEN NICHT TELEFONISCH BEANTRAGT WERDEN! 

 

Ende der schriftlichen Beantragung der Wahlkarte: Mittwoch, 27. Februar 2013 

Ende der persönlichen Beantragung der Wahlkarte: Freitag, 1. März 2013, 12.00 Uhr 

 


